
Elterngeld
im Kreis Paderborn

Stand: August 2025

  KREISJUGENDAMT PADERBORN

Kreis Paderborn
– Der Landrat –
Jugendamt 
Aldegreverstraße 10-14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308-5110
jugendamt@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de

@kreis_paderborn

Satz und Gestaltung: 
Amt für Presse- und Öff entlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn

Haben Sie Fragen? 
Sprechen Sie uns an!

Kreis Paderborn
Elterngeldstelle
Aldegreverstr. 10-14
33102 Paderborn
Hotline: 05251 308- 755112
E-Mail: elterngeldstelle@kreis-paderborn.de
Internet: www.kreis-paderborn.de/elterngeld

Ihre Familienhebammen
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Antrag stellen
Nutzen Sie vorab gerne den Elterngeldrechner, um die für 
Sie beste Option zu beantragen:
www.kreis-paderborn.de/elterngeldrechner

■ Online: https://url.nrw/elterngeld-online_kreis-paderborn  
HINWEIS: Für den Online-Antrag müssen Sie sich zuvor 
bei „BundID“ registrieren. Das Vorblatt zum Antrag 
muss zusätzlich ausgedruckt, von beiden Elterntei-
len unterschrieben und per Post versendet werden.

■ Papierantrag: Die Formulare können auf der Inter-
netseite heruntergeladen werden:   
www.kreis-paderborn.de/elterngeld

Zuständigkeiten
Die Elterngeldstelle des Kreises Paderborn ist zuständig 
für alle Eltern, die in den Gemeinden und Städten im Kreis 
Paderborn leben, einschließlich in der Stadt Paderborn.

Was ist Elterngeld?
Elterngeld ist eine Familienleistung für alle Eltern. 
Es wird in der Regel im ersten Lebensjahr des Kindes ge-
zahlt („Basiselterngeld“), kann aber auf zwei Jahre auf-
geteilt werden („Elterngeld Plus“). Der andere Elternteil 
hat Anspruch auf zwei Monate Elterngeld. Diese müssen 
separat beantragt werden. Je nach Einkommen werden 
mindestens 300 €, maximal aber 1.800 € gezahlt. Es ist eine 
Teilzeittätigkeit bis zu 32 Stunden in der Woche möglich.

Informationen zur Antragstellung
■ Elterngeld kann nach der Geburt beantragt werden. 

Um den vollen Zeitraum abzudecken, sollte der Antrag 
jedoch spätestens drei Monate nach der Geburt einge-
reicht werden.

■ Der Antrag wird erst bearbeitet, wenn die Unterlagen 
vollständig und unterschrieben vorliegen.

■ Auf der Internetseite des Kreises Paderborn steht, 
welche Unterlagen benötigt werden: 
www.kreis-paderborn.de/elterngeld

■ Die Elterngeldstelle meldet sich bei den Eltern, wenn 
Unterlagen fehlen oder der Bescheid zugestellt wird.

Beratungsmöglichkeiten
Kreis Paderborn
Hotline: 05251 308- 755112
E-Mail: elterngeldstelle@kreis-paderborn.de

Bezirksregierung Münster
Hotline: 0211-8371912

Oder scannen Sie direkt den QR-Code!
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Falls Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns gerne 
eine E-Mail mit dem Betreff  „Rückrufbitte“ mit 
Angabe Ihrer Telefonnummer und der Zeiten, wann 
Sie erreichbar sind. Wir werden Sie dann innerhalb 
einer Woche zurückrufen.


